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AÄAus dem Niederländischen übersetzt VON In nsgar Ahlbrecht

Vierzig re danach
Wıe sSTCe mıiıt den kırchlichen Reformen, dıe das

Vatıcanum beabsichtigt hatte?

Herve Legrand

Um die VOoO  S I1 Vatiıcanum eingeleiteten ekklesiologischen Reformen ANSCHESSCHN
eurtejlen können, bedürite einer historischen und SOgar interdisziplinären
Annäherung. An dieser soll ediglic eiINne theologische nnäherung
nden, gemäls dem Ziel, das Johannes X L dem ONZ vorgegeben In
einer bemerkenswerten NTIuLON hatte pastorale eIorm und ökumenische
Zielsetzungen miteinander verbunden.! Gleichzeitig eiINe Diözesansynode
Rom und eine generelle eiIorm des Kirchenrechts anzukündigen bedeutete, dass
das aggiornamento auft dem Weg der Erneuerung der Diözesankirchen und der
Stelung des katholischen Bischofs% 1n Verbindung miıt eiıner erns  en eIiorm
der Institutionen stattfände, die das 0NzZ vorzubereiten hätte
Dieses Programm wurde dem der 1SCHNOTIe Für die meılisten stellte die
„päpstliche Monarchie“, identilizie mıt den ogmen des Vaticanums, ein
pastorales und missionarisches Handicap> und einen ökumenischen eın des
NSTOISES dar.4 Ihre auer Sympathie dem „Einheitssekretarlat“ gegenüber
bezeichnet die Verbindung, die S1IEe zwischen Okumene und eIiorm empfanden.
1eSs sich 1n ihrer Unterstützung Liür die bischöfliche Kollemx1alıtät stallisie
ICH, die als notwendiges Gleichgewicht Z Vaticanum angesehen wurde DIie
ntuition VOIL Johannes XX wurde aul diese Weise vollkommen erfasst; aber
wurde S1e auch ezug auf se1ne institutionellen Refiformen? ESs S1e weniger
anacC au  n



Das Das Vaticanum hat Baum auf die irchenrechtliche Dimension der Reformen
Il Vatıcanum

eute geachtet, die durchführen wollte
Von allen okumenten des 11 Vaticanums hat allein die Liturgiekonstitution
Sacrosanctum Concilium tür ihre Umsetzung orge getragen, indem S1e
nNormatıve orschriften beinhaltet. In der olge IStT last ausscC  eislic das
ekre Christus Dominus, das dieser Methode oreilt, wobel selber mehr
Wüiünsche als Normen enthält > 1eSs ist die Methode des I1 Vaticanums,
das heine eINZIGE Plenumsitzung der eiIiorm des eXmMmMe ID kritisiert die
Kurıle scharfi, ohne Verordnungen ihrer eiorm eschliefßen Seine Wort
wahl, be1l der 1135-mal die Vokabel Kirche und 1LLUT NImMm. den Be

kanonisches Recht®, zeıgt deutlich, dass vermieden hat, l selner
Ekklesiologie entsprechendes eC ntwerien Liegt dies der atsa:
che, dass das amalige kanonische eC abgeschnitten VON selner reichen
Geschichte, tür die meılsten die VON den verschiedenen Neuautfbrüchen beein-
USSs und daher ihm gegenüber misstrauisch waren‘ eine verengte IC
der Ekklesiologie bot? Es hegt be1l den Historikern, dieser rage auft den Grund
gehen
Die Behandlung der bischöflichen Kollegialität, obwohl eın zentrales Element der
institutionellen eJorm des Vaticanums, bevorzugt den theologischen Diskurs
Lasten des Rechts
Die Konzilsmehrheit sSeTtzte Vertrauen 1n die Theologen. DIiese sahen 1n der
Abstimmung zugunsten der olleg1. Adas Rückenmark des gesamten Kon
zils“ und „das Gravitationszentrum des I1 Vaticanums“®. Der spätere 1n
ongar chreibt SORAaI, dass miıt dieser Abstimmung „das eIiIn9
dass geschafit sSe1 das 88 Vatiıcanum hatte das Vaticanum ausgeglichen |
miıt e]lner Mehrheit, die n]ıemals unter %e abfiel.“9
Ihm zufolge hatte das II Vaticanum SOM1I1tT SeIN Ziel rreicht „Dem Episkopat 1n
der onkreten erwaltung der Kirche mehr Bedeutung und Inıtlatıive verlei-
hen, das bisher VOIl e]lner yewlssen der päpstlichen Primatsausübung dom1i-
nıert WITr| welche das urlalsystem und den römischen entralismus umfasst“ 10
e1In System, dem „alle anderen enAnstofß nehmen, die sich die UTtOTTaA)
des Papstes als absolutistisch und monarchisch vorstellen“11 Als 1ST0  er der
Institutionen gelang ihm, diesen allgemeinen Optimismus ab dem jolgenden

dämpien: „Allein die Zukunft und die TaxXxıls werden zeigen, Was diese
Lehre VOIl der olleg1. sowohl für die Möglic  eiten des ökumenischen
Dialogs, als auch tür das Gleichgewicht zwischen der päpstlichen und der
bischöflichen un  107 1mM Innern der katholische Kirche austragen S1e
werden uns auch ob der Lumen (rentium en  ene und ın (1entes
wieder auigenommene AÄAnsatz einer eologie der en e1INn Echo 1mM
en der Kirche geiunden aben und welche ökumenische uswirkung
dies aben wird.“ 2
G(1bt ach vlerz1g Jahren Antworten auf sSe1InNne Fragen? Was ist aus der
Kollegialität gyeworden, dem Ausdruck des ens der ischöfe, der generellen
Ausrichtung der Kirche aktiv teilzuhaben? Wie STEe das Statut der



VierzIgeBischofskonferenzen, die dazı bestimmt Sind, eiINne Partnerschaft Nnner der
danachDiözesankirchen ihrer eg1o0n und auch der esamtkirche erlauben? Und hat

schließlich die Rechtsreform und diejenige der Kurle den Wünschen entsprochen,
die das I1 Vaticanum geäulsert DIie Antworten verteilen sich auft ZWe1
Perioden, auf diejenige des on  ats VOIl Paul VI und auf die VOI ohannes
Paul AF

Dıe erste Rezeption des Vaticanums dıe
Aufwertung des Episkopats und der Lokalkırchen,
getreu dem OrClau des Vaticanums

Wahrend des Konzıls
Als Paul VI die Stimmung unter den Bischöifen spürte, ergr C ab November
1963 die Nı  Vve, ihre Stelung auizuwerten, indem ihnen eine Reihe VON

„Fähigkeiten“ „zugestand”, welche S1€e teilweise VOIL elner erstau  en nter
weriung unter die römische Kurle befreite. 1° Ebenfalls JA ein Motu Droprıi0
analısıerte Paul den unsch des Episkopats, generell der Festlegung der
grolsen Zielsetzungen des Lebens der Kirche te  aben, indem eine 1SCHNOIS
synode einrichtetel* die ö  1re: und ınmittelbar Unserer UTtOrTTa: unterstellt“
1St, weder ber ihre Zusammensetzung, och ber ihre Tagesordnung (Nr. III)
entscheidet und eine „zeitweilige und gelegentliche AÄAutontä (Nr. ]) arstellt
Als Paul N die Umsetzung des Konzils 1n die Hand nimmt1>, S1Ind alle se1INne
Reiormen VOI eın und demselben e1s gekennzeichnet. Die Konzilsanträge WeI-

den 1n dem Sinne aufgenommen, dass die ihren Bischo{f versammelte Ortskir:
che eine erste ulwertung erfährt, ehbenso WIe das Episkopat 1n Bezlehung Zu

Heiligen Stuhl, jedoch 1 unveränderten ahmen einer „päpstlichen Monarchie”,
die als untrennbar mı1t den ogmen des Vaticanums verstanden 16

Die Aufwertung der um ihren iıschof versammelten
DiOzesen
KEcclesiae Sanctae 1966) STEe e1INne wichtige eIorm dar Sie 1Dt dem Bischof
NleUe institutionelle ner nNnner. selner Kirche den Pfarrgemeinderat (Nr.
15) und den diözesanen Pastoralrat Nr 15) S1e sSetiz die ersten Wegmarken
eliner Erneuerung der Beziehungen den Ordensleuten (Nr. 2-4 Sie eiINn
CNSEIES gegenseltiges Verhältnis zwischen dem Bischof und se1ıner Kirche e1n,
indem S1Ee das Amt des Bischoiskoadjutors und des uxillarbischois eINbınde
(Nr. 13-14 und eiıne Altersbegrenzung des mnmtes einführt (Nr l Und S1Ee
präzısie SC das Statut der Bischoifskoniferenzen (Nr 41) Jedoch 1st
auch weıterhin die gyesamte aC 1n den en des 1SCNOIS konzentriert Das
Kapıtel VOIl Lumen (rentium ber das OTLLeEeSVO ist aum reziplert, WIe sich
dem Schweigen ber die Diözesansynode zelgt.



!l Das
Vatıcanum

Die Aufwertung des Episkopats seinem Verhältnis Zum

eute eiligen uhl
De episcoborum muneribus ordnet, yemälßs Christus Dominus 8! das Prinzip
der Übertragung VOIl Vollmachten Urc den aps die 1SCNOIie dem MNZID
des päpstlichen Vorbehalts unter. Auf der prinzipiellen ene handelt sich
eine wesentliche ökumenische und pastorale eiIiorm Von 1Un veriügen die
1SCNO{Ie 1n ihren Diözesen ber alle m1T ihrem Amt verbundenen Vollmachten,

sich der apst, 1M Interesse des Allgemeinwohls der esamtkirche,
wenige VOrbDe Doch die Annahme dieser Norm wird aum pr  SC  € Konse-
QUENZENen
Jenseıits der Diözese das Bischoisamt Ür die Schaffung oder Bestätigung
einer gyewlssen nzahl VON Institutionen auifgewertet. DIie dort, S1e N1C
existierten, verpfllichtend gewordenen Bischoiskoniferenzen werden mi1t eiıner
bescheidenen Stelung 1n der oordination der pastoralen el versehen. S1e
wählen ihre ertreter die päpstliche ‚ynode An anderer werden sich,
ygemälß Christus Dominus 38,5 Vereinigungen VON Bischofskonferenzen nach dem
RBild der en Mit einer konsultativen Ollmac versehen, könnten S1Ee
das Bewusstsein der Regionalkirchen stärken Derart würde eiNne yeWlSSe Vielfalt
1n der Einheit gyefördert, wı]ıe durch die Patriarchate 1n der Alten Kirche
geschah!”, Was die Verwechslung VOI Katholizität und Universalismus verhin-
dern würde.
Im 1967 entschıe Pro comperto SUNE, dass Z Plenum eInes jeden Dikaste
uUums normalerweise s1ieben Diözesanbischöfe gehören, auch ohne ın Rom
wohnen. Ebentfalls 1967 und Urc asselbe Motu Dropri0 und eine eue Verord
NUNg der römischen Kurile diese teilweise internationaler und er TG
die füzielle Errichtung der Sekretarlate, insbesondere derer Iür die Eın
heit der Christen, für den interrelig1ösen0und für Gerechtigkeit und HrIe
den, eine i OÖrdnung uch WE die Kurıle SOom1i1t un Aufgabenbereiche
OT UrCc die S1e 1n besserem Kontakt ZWir  el derenSste.

doch nichts ihrem ekklesiologischen Statut verändert

Die eTrTormen VOon Paul ıne erhebliche Umgestaltung
des ; Vaticanum ererbten ahmens
Miıt oroisen intellektuellen Vorbehalten und respektvoll gegenüber Personen hat
Paunul VI Reformen oyroßen Umfangs durchgeführt, indem die Kons  atlons
trukturen verallgemeinert hat. Da S1e jedoch die lokalen und reglonalenen
N1IC Subjekten des Rechts und der NılalLve Nnner. der esamtkirche
machten, blieben ihre ökumenischen und pastoralen uswirkungen bescheiden
In der ‚Katı hielten S1e aufi allen Ebenen (derjenigen der Gemeinden, der Diözesen
und der Gesamtkirche) monarchische Strukturen aufrecht1® YEWISS durch die
Beratungsiunktion gemildert, doch reC weıt ntiernt VOIl den nträgen auft
Mitwirkung, Dezentralisierung und Kolleg1alıtät, die beim I Vaticanum Indizien
einer neüen stTliıchen Gemeinsch  sfähigkeit WäaTel Da G1E adurch wen1g



Vierzig rewirksam WAaIlICIl, wurden diese monarchischen chemata außerdem 1 er
schen SINn als kulturell „arbıträr”, beliebig, empfunden. danach

Beliebig, da die aDsolute A der „Hierarchie“l? gewlsse säkulare Werte der
europäischen Gesellschaften zwischen 1850 und 1950 bezeichnen scheint;
einer Epoche, 1n der die Kirche Ww1e auch der monarchische Staat einen ersten
Modernisierungsschub rechtlicher und bürokratischer erlebt hat, der Urc
Rationalisierung, Zentralisierung und Uniformisierung“0 gekennzeichnet In
den och ändlichen, stark hierarchisch strukturierten und aum gebildeten
Gesellschaften, die sich sehr viel langsamer als eute und VoOoNn oben her VeI -

änderten, hat das päpstliche ehram mit Kontinuität VoNn Leo XI bis 1US XII
eine Ekklesiologie en die „Regierende und Reglerte”, „Lehrende und
Lernende“”, „Zelebranten und Zuhörer“ einander gegenüber sStTe und aDel eın
kulturelles Ethos untersStutzt, dessen Grundwerte Gehorsam und Autorität, kol
ektive Disziplin, Unveränderlichkeit der Rıten ınd ehren Wareln, verbunden mıiıt
der Ablehnung VoNn Neuerungen.
In einer städtischen Gesellschaft jedoch, die gebildet, technisch komplex, 1n
schneller Veränderung €  en und VOIl prinzipieller Gleichrangigkeit gyeprägt
1ST, cheint das vorangegangenNeE Ethos eine eliebige USW.;: unter den christli
chen en vorzunehmen. Außerdem erwelist sich als wirkungslos, WEn S

arau ankommt, die Innovation, die Teilhabe, die nıtlatıve, die Partnerschaft
lichkeit, die gemeinsame eratung und Reformen fördern, die mehr Cr
handelt als aufgezwungen waren, en! die Veränderungen, welche die
wörtliche Wiederholung der TAadıtlıon N1IC mehr erlauben, Z uslegung ZWIN-
gen
1E seine Grundentscheidung, das Kapitel ber das OTLLEeSVO VOT asjenige
ber die Hierarchie und 3)
stellen und UrCc seine Forderungen
nach Synodalität und Kollegialität,
nach ermi  ung zwischen den Ver-
antwortungsbereichen „aller“ und „el1-
niıger”, oder „eInes einzigen”, hätte
das 1 Vatiıcanum rlaubt, diese eue

kulturelle Situation Iruchtbar DC-
hen, ohne jemals auf demokratische
Abwege gelangen In der “at WEeTI -

den die konzeptionellen Entscheidun
gCNn der Rechtsreform, die Johannes
XXII als notwendig ansah, 1Ur die
rechtlichen Modelle universaler
(ültigkeit bestätigen, die erneu 1
etzten SCHNT des on  ats VOIl Johannes Paul I1 gyelördewurden.
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Das
Vatıcanum Dıe zweıte Rezeption des Vatiıcanums unter-

eute SLreIC dıe Vorrechte der Universalkırche
gegenüber den Ortskirchen und dem Episkopat
Nach dem Willen VOIL ohannes XXal SO der eX erneuert werden, das
aggiornamento des Konzils umzusetzen Tatsächlich entiernt sich der GIC VOIlL

1983 und SORar der GCCEO VON 1990 durch se1ine ystematı und sSe1In Vo
ar, als auch durch die CI1SC bhängigkeit der 1SCNHNO0i{Ie VO  = apst, die 1n i1hm
bestätigt WI VOIl den pastoralen und ökumenischen Zielsetzungen, deren Ent
laltung die Konzilsväter unter dem amen der Kolleg1alität YeEWÜNSC hatten.21

Der au des eX Von 1983 enn dıe Aufwertung der
Ortskirchen nıC und erschwert das Verständnıis der
Gesamtkirche als Gemeirinscha von Kırchen
In selinem zweıten Buch, das äufßerlich Lumen Gentium treu Dleibt, das miıt dem
OTLLeSVO eginnt, nımmt der eX des Kirchenrechts 1 ersten 'Teil das Statut
der Gläubigen, dererund alen 1n den Blick und 1M zweıten 'Te1l
(Abschnitt ]) die höchste uUuTtor1ıta: 1 der Kirche und das Bischoiskollegium.
Nachdem b also VOI den Bischöfen gehande hat nımmt ihre Diözesen 1n den
Blick, die systematisch Teilkirchen nenn: (2 Teil, SCHNTI I1) Der eX
legt SOM1I1t ekklesiologisch Zzuerst iest, Was Aalen under, eiIn aps und das
Bischoiskollegium, die Bischoissynode, das Kardinalskolleg1um, die römische
Kurle und die Apostolischen Nunti Sind, bevor iestgeste hat, Was e1iNe
Ortskirche ist! 1ne solche Entscheidung 1 au rlaubt N1IC mehr
denken, dass die esamtkirche eine Gemeinschafit VOIN en ist und führt
benfalls dazıu, WIeEe sehen werden, dass die Gemeinschaft der 1SCHNO{Ie VOIl der
Gemeinschait der Kirchen“% losgelöst WIr'| Was logischerweise gleichzeitig
pastoralen und ökumenischen Sackgassen

Im Gegensatz zZzum Vaticanum, das der DiOzese eınen
Teıl (portio der Kırche sıe neIg der exX dazu, sIEe
einem Tei  ereıc (pars) der Universalkırche ZU machen
DIie der Wortneuschöpiung „Partikularkirche“ ZADUE technischen und SYS
matischen Bezeichnung der Diözesen hat beträchtliche ekklesiologische AÄAuswir-
kungen, denn das II Vaticanum S1e 1n ihnen einen ın sich vollständigen Teil
( Dortio) der Kirche, Wwomıit ablehnt, S1Ee als 1n sich unvollständige Teilbereiche
ars verstehen, die N1IC das Wesen der Kirche selber ın sich DIie
Verwendung eINes VOIL der urze Dars abgeleiteten Begriffes, S1e ezeich
NCI, birgt daher das Risiıko, eiINn theologisch unzureichendes erständnis des
Verhältnisses zwischen den DIözesen und der esamtkirche bewirken Auf
lateinisch, 1n den romanıschen prachen, WIe auch auft eutsch und englisch 1st
pafiikulaf der lexikographische Gegensatz uUniversSal. Selbst unabsichtlich be



wirkt e1INe solche ption schlicht und infach die Unterordnung der ular: VIierzZIg re
danachenunter die Univers Sie als 1n sich vollständige Teile anzuerkennen

S1e m1t vollem eC als ner 1n der Kirche eingeordnet, Was der en
undigen Absicht des InE Vaticanums entspräche.

Der erneuerte exX unterstreich dıe Autoriıtäat des
eiligen Stuhls uber dıe ISCNHNOTEe und Jjeden einzelnen VOonNn

innen
Nach der Lehre VON UmMen (entium Sind die 1SCNOI1e „Stellve:  eter und
Gesandte hristi“ und „NIC als Stellvertrete der 1SCNO0Ie VOIL Rom verste-
hen  “ Der eX schweigt ber dieses ema und reserviert für den aps als
,  aup des Bischoiskollegiums, Stellvertrete STl und Hırte der Gesamtkir:
che  .6 (C 331) SO 1bt selbst für die 1SCNO0{ie „[gjegen eiNne Entscheidung
oder eiIn ekre des römischen Papstes | weder Berufung och Widerspruch”
(C 333, 3) ebenso ilt 99  aC. des Papstes ist yemäß den riordernissen
der Kirche die Weisen auszuwählen und auszurichten, 1n denen das Bischoisko
eg1um selne Auigabe hinsichtlich der esamtkirche kollegial ausüben SOM - (C
SOl DIie Formulierungen ihres Treueeides se1t 198725 und diejenigen des

Rechts geben ihnen gegenüber dem aps eine Stelung, die ach den
Kanonisten dem e1Ines Generalvikars gegenüber seinem Bischo{f yleichkommt.“*
Bleibt dem Buchstaben des I1 Vaticanums treıu”

Der Rec  sSKOdexX der Ostkirchen S 1990
\WO das Konzept der Kirche S21 UrSs einfü verstar. dieser eX die
verwaltungstechnische Uniformisierung deren Er vermischt heterogene
kanonische Traditionen WIe die byzantinische und äthiopische oder die armen1]1-
sche und syro-indische mıteinander. Er T TOTLZ der Vorbehalte der r1eNTAalen

die atınısıerung auft lateinisch 2° Und SChat der aps ihn allein
1n YESETZT, ohne die Oberhäupter dieser en hinzuzuziehen<% und SC
WI1ISSE Bestimmungen erweıitern och sSeINe Primatsvollmachten 47 ESs ist jedoch
iestzuhalten, dass die Stelung des Diözesanbischof{fs 1n diesem eX besser
gewahrt ist als 1n demjenigen der Lateiner.%

Die Reform der romischen Kurie vestäatigt ihre Vorrechte
als Instrument des Primats
Nachdem S1e beım 0NzZ e]lner harschen Ng unterzogen wurde, hat die
Kurie eitdem einen unvergleichlichen Bedeutungszuwachs en Der eCNe

eX bestätigt S1e als Ns  men des Papstes be] den „täglichen“ Reg1e
rungsgeschäften der Kirche?? w1e Pastor Bonus der ihre letzte
eIiorm arstellt Personal hat sich mehr als verdoppelt, die nzahl ihrer
1SCHNOITe hat sich vervieriach (von etwa ZWaNnZlıg Zeiten 1US XEl auf mehr als
S() eute, eine tändige ‚ynode Ihre Mitarbeiter und die Diözesanbischöfe
SInd 1n gleicher nzahl vertreten ° Aufßerdem lassen die verschiedenen Dikaste
ren ihre okumente olft VO  = aps 1n besonderer Horm bestätigen, S1e machen



Il. Das selber eologie oder Geschichte®1, en! die päpstliche Lehre n]ıemals
Il Vatıcanum

eute
reich au  T BCWESCN ist 52 Der unsch der Konzilsväter, das Prinzip der
Subsidiarität stärker verankert sehen, hat eine anfängliche msetzung
erlebt.S>

wiscnen 1992 und 2000 fındet dıe romiısche urıe ihre
Zentralstellung wieder
Hier ist N1IC. der 0 die Entscheidungen analysieren, weilche die 1SCNO0{e
und Theologen, die beim I1 Vaticanum yemMeINSAM herausragende en gespie
en, auf ihre angestammten Plätze verwelisen. Nter sehung VO  Z Schicksal
der einzelnen Theologen** werden uNs arau eschränken, die mehr struk
turellen Entwicklungen auizuzeigen.

Beschränkung der Mitsprache der Diözesansynoden 1997)
DIie Instruktion über die Diözesansynoden, geme1insam herausgegeben VOIL den
Kongregationen tür die 1SCNO{Ie und die Evangelisierung der Ölker, unter-
sa ihnen, infache „l den Heiligen Stuhl gerichteten oten  4 formulieren,
solern S1Ee „VONn der ortwährenden Lehre der Kirche oder dem PäpstLchen Le  E
amt abweichen bzw. iszıplinäre Fragen betreffen, die der OCNsSten oder elner
anderen chlichen Autorität vorbehalten S1Nd“ DieenSind also 1Ur

sehr begrenzter Weise Rechtssubjekte Selbst 1mM diszıplinarıschen Bereich,
viele Angelegenheiten Irei Sind, mussen S1e die Übereinstimmung miıt der A
versalkirche“ pflegen.°>

Schwächung der unbedeutenden Stelung der Bischoiskonierenzen (Apdostolos
SUOS und Tuendam idem, 1997

Lumen Gentium 23 erwartete VOIl den Bischoifskonferenzen eine legitime Vielfalt
der Kıirche, entsprechend den altkirchlichen atrlarchaten; ein unsch, den

ihre rsprüngliche kanonische Stelung ihnen MG verwirklichen erlaubte
Hür Abostolos SUOS hän selbst ihre Exıistenz VO  z Handeln des Heiligen Stuhls
ab, der S1E EeEINTICAHTE und ihre Beiugnisse estimmt (Nr. 13 und 2055). Er ntzieht
ihnen das authentische Lehramt, das S1e ach 753 des lateinischen eX

auler 1M notwendiger instimmigkeit ausübten.°/ Von den „1IN der
Bischoiskonierenz versammelten“ Bischöien e 'g dass S1e dafür orge
Lragen, „dem ehram der universalen Kirche folgen und 1n ANgECMESSCHNCI
Weise dem ihnen anvertrauten Volk gelangen lassen .“ (Nr. Z KÜrz, eiıne
Übermittlungsstelle der Lehre des Heiligen Stuhls sein>®, der sich die
ausschließliche Kontrolle der uslegung des stTlıchen auDens den Kultu
1E der Welt vVvorbe

DIie Möglichkeit, die katholische Kirche als e1INn! Gemeinschafit VON en
verstehen, ausgeschlossen ( Communionis not10, 1992

(Getreu der patristischen eologie stellte Lumen Gentium 23 iest: „ In ihnen und
Aaus ihnen esteht die eine und einzıge atholische Kırche“, Was rlaubt, S1e als
eine (GJemeinschaft VOIl en verstehen, eın orschlag VOIl orOlser
ökumenis_cher Bedeutung. DIie Kurie®% welst diese Interpretation zurück, und

sowohl 1n der TaxXxls als auch 1n der Theorie Den ersten ausgeflührten eleg



für diese Haltung Communionis NOTLIO „DIie Univers.  che 1St C116 VierzZIg re
danachntologisch und chronologisch jeder einzelnen Partikular.  che vorausgehenede

Wirklichkei ß

ıne solche Behauptung 1ST sicherlich zutreffend dem Sinne dass keine Kirche
sich katholisch NENNEIN kann aulser. der Gemeinschait der esamtkirche
aufßerhalb der Verknüpfung VOI TYAadıl10 und eceptio welche die Catholica
aum und Zeit ausmacht ber die Fortsetzung des Textes 1ST WEN1ISCI
überzeugend

In der MC geht nach den atern der Kirche die eine und EINZIGE Kirche
ontologisc der CNO;  Ng VDOTAUS und SIEC gebiert die Teilkirchen gleichsam als
Töchter SIE Ying SICH ihnen ZUM Ausdruck IST Multter und NIC. Produkt der
Teilkirchen
Aus ihr die universal entstian und ffenbar wurde sSind die verschiedenen Ortskirchen
als Jjeweilige ONRreitfe Verwirklichungen der und Kirche esSu OChristi
hervorgegangen Da sSIe und (QUSs der Universalkirche geboren werden Aaben S1e hre
Kirchlichkeit ihr und (aUsSs ihr aher ISt die Oorme des /weiten Vatikanischen
Konzils die Kirche und AUS den Kirchen (Ecclesia et Ecclesiiis Z)
untrennbar verbunden mıf dieser anderen die Kirchen und (IUS der Kirche P,
clesiae et cclesia) (C 9)

jeder auifgenommen Abpostolos SUOS und der Geheimnote der Glau
benskongregation 2000) ereıte dieser Gedankengang jedoch weiterhin 111
Schwierigkeiten
Die erste Schwierigkeit 1e die ontologische orrangıgkeıt der niversalkirche
VOT jeder „einzelnen Partikularkirche“ ihre orrangigkeit gegenüber en Teil
en nach sich ” 1eSs würde zwingen: der Vorstellung tühren dass die
Existenz der Univers.  che ereıts allen onkreten auien des Bekennens
und der Sakramente vorausgehen könnte die S16 setzen und unabhängig VOIl eben
diesen auien WAäl‘| das heifst abgesehen VOIl den Gläubigen und den Sakra
menten des aubDens i1ne solche Kirche WAaTl' mehr 611 „ge1S Kon
strukt‘“40 tür das eın zwingender Grund vorläge N1IC einmal UrG die
Präexistenz der Kirche Plan Gottes welcher die Gleichzeitigkeit der Kirche
und deren einschlieien könnte 1eselDeonAass S16 hinzufügen
„das Bischoifskollegzium eiINe Wir'  el die dem Auiftrag, Teilkirche
vorzustehen, vorgeordnet ist“ (ebd.) und die zahlreichen 1SCNOIe ohne Diözese
als eleg anführen41

Die zweıte Schwierigkeit. DIie „Stelung der Univers.  che als Multter yegenüber
den Partikularkirchen“ würde diesen orrang begründen Die utterrollie der
Kirche eZug auft den Glauben der Gläubigen 1ST der Tradition zut belegt*“
ebenso die Mutterschait ründerkirche gygegenüber der VOIl SC
gründeten Kıirche BG Idee Mutterschafit der Univers.  che gygegenüber
allenenjedoch cheint niemals ErWORZEN worden SC1I

Die Sch wierigkeit Diese ede VOIl uıniversellen Mutterschafit Verbin



|l. Das dung mi1t erjenigen einer ausschlieislichen Identifikation der katholischen
Vatıcanum

eutfe
che miıt der Univers  che verlässt WIe ın der Geheimnote** die ekklesiolog1
sche Tradition, die unls mı1t der orthodoxe Kirche gemein ist. 45 N1IC
insbesondere 0CC die Behauptung, der Nach{folger Petr1 sSEe1 „Sschon ‚VOIL innen
her ZUuU Wesen jeder TC gehörı (C 18) 1n der Gefahr, den Bischof
Roms einer Universalbischof machen”
Zusammengenommen erklären diese Schwierigkeiten wahrscheinlich die allge
meıne Ablehnung, welche diese hrentwicklung VON Seiten der Theologenschait
erfährt.46 (Janz konkret begründen S1e auch lejenige des Kardinals Ssper, der
eiıne Verwechslung der Mütterlic  eit der Univers.  che miıt erjenigen der
Kirche VOIl Rom tfürchtet

OlLllends problematisch ird die ormel, enn die eiIne universale Kirche UNLer der
and mıt der römischen Kirche, de AaCTO mıt aDS und Kurite, identifiziert ird.
Geschieht dies, ann kannn Man das Schreiben der Glaubenskongregation NIC. als

ET Klärung der Communio-ERRklesiologie, sondern mujs als deren Verabschie
dung und als Versuch einer theologischen Restauration des römischen Zentralismus
verstehen. “A.'/

Zusammenfassung
Diese vorläulige Bılanz soll m1t einNner Feststelung abgeschlossen werden: Nach
der öffentlichen Auseinandersetzung zwischen den Kardinälen sper und Rat
zinger4® cheint dass weder VOIl der einen noch VON der anderen eıte C
emente beigebrac worden waren Wie ist also abschließend das Schicksal der
VO  z In Vaticanum ausSgCcHAlNSCHCNI Reformen beurteilen ?
Zu uınterstreichen 1st die elite der Reformen Liturg1e und Wort G(Gottes S1INd tür
alle zugänglich; der ÖOkumenismus hat volles Hausrecht:; der interrelig1öse og
1st egitimiert (dank Johannes Paul UD ein System der beratenden Funktionen
wurde allgemein eingesetzt; die Mentalitäten aben sich sehr yewandelt, ebenso
WwIe das öffentliche Ansehen der TG
ıne wesentliche rage bleibt jedoch: aben die Reformen des JM Vaticanums ihr
ursprüngliches Ziel erreicht, NAamlıc. die Irrtümer des Vaticanums orrigle
ren ” Es ist förderlicher, sich diese Fragen stellen, als einen el aruber
anzufangen, ob der Buchstabe oder der e1s5 des Konzils respektiert Wenn
nämlich die Kollegialität auft mehr „affektive als effektive“ Weise ausgele r_

de, wobel das aup alles ohne sSe1in Kollegium tun kann, Letzteres aber nichts
ohne Se1IN aupt; WEn alle Instanzen, mi1t denen die arrer, der Bischof und der
aps versehen wurden, rein eraten le1iben; WE die Gemeinschaft der Kir
chen 1n der Gemeinschaft der O auifgeht, kann sich agen, ob die
Absichten (und N1IC E  z der \GEe1S des K Vaticanums tatsächlich umgesetzt
wurden. Den eingeleiteten Refiformen gelang N1IC. die pastoralen und
ökumenischen Sackgassen beseltigen, die 10  estehen



Vierzig reAuf der hastoralen eneve.  0  en die Reformen die Absicht, universell gyültig
Se1IN und WäarTrTeln daher SCZWUNZCI, VOIl „gesetzlich-bürokratischer” SEIN:; danach

S1e sind selten örtliıch die Millionen VOIl Gläubigen ange  SE die 1n den
verschiedensten ulturen zuhause Sind. Kın olches eformschema hat weder
dem aps die Reisen VOIl ohannes Paul I ve.  (0)  en eın anderes Ziel och
der Kurie miıt ihrer eigenen UTtoOorıta Trlaubt, sich auft die en zentrieren,

ihnen helfen, Lösungen erarbeiten, die S1e allein erstellen könnten Das
angewandte Schema hat die enauf die römische Kurie zentriert, die Gesetze
rlässt manchmal bis 1NSs letzte Detail und auf universelle Weise Ontrolle
wodurch S1Ee läuft, die en VOT Aaus ihrer erantwortung
entlassen. Daraus iolgen wiederkehrende robleme, die mı1t den utor1
modellen, der USW; der 1SCHOIe, der varlablen Stelung der Tau und der
Ausbildung des Klerus zusammenhängen.?? Die universelle Kolleg1alität
diese ToObleme N1IC besser lösen können als die Kurle. DIie Schaffung oTrOßer
kontinentaler Verbände würde Lösungsansätze beisteuern>!, soflern e1in Klima
des Vertrauens und der Geduld entstünde >1
Auf Okumenischer ene würde eine Nn  icklung 1n diese Richtung auf lange
IC und sofern andere Bedingungen erfüllt sind, yute Voraussetzungen TÜr die
Vereinigung der Christen schaffen, da die uniiorme Kirche sich 1n der Geschichte
als der einen Kirche entgegengesetzt erwlıesen hat. >2 Auf ökumenischer WIe auf
pastoraler ene sSind die dringenden Schritte eNUSC e]lner theologischen
Krneuerung und epistemologisc Kirchenrecht arbeiten und VOT allem die
Hermeneutik des Vaticanums noch VOT der des IL Vaticanums überarbeiten

Osservatore Romano VO:  S O: Z anuar 1959 „Das Konzil hat nicht das Wohl des
stilıchen olkes ZU Ziel | uch ıne Einladung die getrennten Gemeinschai{-
ten ZUT Suche ach der Einheit Se1IN.“

DIie 'beiten VOIlL Angelo Roncallıi über den Borromäus en ihn arau vorbereıtet,
denken

Die VON Pastorale (November 1963 übertragenen Rechte lassen 1n diesem un
keinen Zweifel.

Paul VI selber wird AEN, Aass der aps „das schwerste Hindernis auf dem Weg der
Ökumene“ sel, 1n Ansprache Im Sekretariat für die Einheit, 1967 In IIt NUM SINF bittet
ohannes Paul IT 1n diesem Punkt die Mithilfe der anderen Christen

Das Dekret schlie{ist damit, hre Erarbeitung einem kommenden eX /} überlassen, da
selber unter der Nr. 1Ur die verbindlichen Normen hletet DIie anderen Dekrete beschränken
sich auf Vorsätze (PO und und 29)

45, 1 4 44, 16,
Bezeichnet der olg VOIl Msgr De me der ın einem Zug „den Triumphalismus, den

Klerikalismus und die Verrechtlichung“ verurteilte, N1C ıne 000 Zeitgeist liegende erm1-
schung VOIl Verrechtlichung und Recht?

ne se1ine Quellen NENNEN, schreibt Kardinal die erste Aussage Betti und die
zweıte enger nLa collegialite episcopale“. Le deuxieme concile du Vatican 9-19
(Coll de ’ Ecole Francaise de Rome 115) Rom 1989,

ves ongar, concile au Jour le jour. Troisieme SESSION, Parıs 1964,



Il. Das 10 Ebd.,
Vatıcanum

eute
11 Yves ongar, concile au Jour le Jour, Parıs 1963,
12 Yves ongar, concile au Jour le jour. Quatrieme SEeSSION, Parıs 1966, 134
13 Motu propri0 Pastorale Munus, IN 56, 1964, 521  D Um den ext N1IC unnötig

belasten, werden die Dokumente VOIl 1U mi1t ihrem lateinischen Titel zıtiert, hne ezug auft
die cta Apostolicae 15 Man nindet S1€e 1ın meıiınen weitergehenden Untersuchungen Les
eveques, les Eglises 'ocales et "Eglise entiere, Revue des SCIENCES philosophiques et theolo
1qUES Z0U01) 461-509 und theologie des Eglises Reflexions ecclesiologiques AauUtOour
de la Declaration de Balamand, Revue des SCIENCES philosophiques et theolog1iques 2004),
461-496 Vgl auch die Schriftenreihe „Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls“, hg VO'  Z

Sekretarnlat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn.

Abpostolica sollicitudo
Im anuar 1966 schaflit das Motu pPropr10 Finis concilio die zentrale nachkonziliare Kommis-

S10N, die kein VON den Konzilsvätern geschaffenes Fortsetzungskomitee darstellt die MmMse
ZUNg des Konzils und selne Interpretation liegen e1m aps

16 Yves ongar hatte diese Möglichkeit er Das I1 Vatıcanum „bekräftigt olt das
päpstliche rimat und das Dogma des Vaticanums, dass durchaus möglich ist, ass 1n
der ersten Zeıit den Widerstand der OdOoxen her verstärkt, als ihn auszuräumen“ ders.,
concile JOuUr le JOuUT, aaQ., Antonio Acerbi chreibt „Die Anerkennung der Autorität der
Bischöie über die Universalkirche zeigt ıch ım Codex] 1n keinerlei Rechtsbesti  mung, die
aufßerhalb der Autorität stünde. Diese bleibt ‚absolu’ oder ‚reıne Monarchie’‘, wıe möchte“

ders., Peor UNGg Orma del mıinıstero etrino, ders., (Hg.) mıinıstero del PaDa 1n
prospettiva ecumen1ca, Milano 1999 308

23 drückt ınen ahingehenden Wunsch aus

wohl S1e journalistisch 1ST, scheint eine Bemerkung des Kardinal Schotte, des
Generalsekretärs der Bischoifssynode, bezeichnen SEe1IN: „Die Bischöfe S1iNd 1jemandem
Rechenschaft schuldig, ulser dem aps Und der aps hat niemandem Rechenschait abzule
gCNH als Jesus allein”, The Tablet, November 2001, 1630

Man benutzt diesen Ausdruck 1n seinem technischen Sinn nach der DeTinition VOIL Henr1
ore. als „politisches Regime, be1 dem der Inhaber der sSe1INe Person gebundenen aCcC alle
Beiugnisse seliner Hand vereint und ohne jegliche Kontrolle herrscht”, Dictionnaire de
philosophie politique, hg VON Raynaud und Rials, Parıs 1996,

2() Der Sieg des Ultramontanismus beim aticanum, die erstmalige Festlegung des kanonıi-
schen Rechts 1917, die Uniformierung der 1  al [.  SC  Ng des yallıkanischen Rıitus), der
eolog1e (Ertfolg des „Denzinger”, antimodernistische Unterdrückung), des Klerus (allgemei-

Einführung des kleinen und groißsen Priesterseminars, ständiges Iragen der Standesklei-
dung) USW. bilden 1ne erhellende Parallele.

‚wohl 1m IL Vaticanum nicht vorkommt, benutzt diesen Begrid, die Absicht
der Mehrheit zusammenzufassen.
A Woligang hat diese ystematı scharfsinnig eschrieben „Ddieel die

orrangıgkeit des onzepts der inzelkirche VOT dem der 1özesankirche, des Episkopats 1n
der apostolischen Sukzesson über das Diözesanepiskopat und schlieislich der Universalkirche
über die Partikularkirche“ ders., Kanonistische Anmerkungen ZU.  Z Verhältnis DON Iniversalkir-
che und Partikularkirche, IN Forum Oolısche eologie 2002), 2924237

Dort liest den lolgenden ScChwur: „Ich ernannter Bischof VOIllIl. Das  10 Ebd., 37.  Il. Vaticanum  heute  11 Yves Congar, Le concile au jour le jour, Paris 1963, 18.  12 Yves Congar, Le concile au jour le jour. Quatrieme session, Paris 1966, 134.  13 Motu proprio Pastorale Munus, in: AAS 56, 1964, 5-12. Um den Text nicht unnötig zu  belasten, werden die Dokumente von nun an mit ihrem lateinischen Titel zitiert, ohne Bezug auf  die Acta Apostolicae Sedis. Man findet sie in meinen weitergehenden Untersuchungen Les  &veques, les Eglises locales et l’Eglise entiere, in: Revue des sciences philosophiques et th&olo-  giques 85 (2001), 461-509 und La theologie des Eglises seeurs. Reflexions ecclesiologiques autour  de la Declaration de Balamand, in: Revue des sciences philosophiques et th&ologiques 88 (2004),  461-496. Vgl. auch die Schriftenreihe „Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls“, hg. vom  Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn.  14 Apostolica sollicitudo (1965).  15 Im Januar 1966 schafft das Motu proprio Finis concilio die zentrale nachkonziliare Kommis-  sion, die kein von den Konzilsvätern geschaffenes Fortsetzungskomitee darstellt - die Umset-  zung des Konzils und seine Interpretation liegen beim Papst.  16 Yves Congar hatte diese Möglichkeit erahnt: Das II. Vaticanum „bekräftigt so oft das  päpstliche Primat und das Dogma des I. Vaticanums, dass es durchaus möglich ist, dass es in  der ersten Zeit den Widerstand der Orthodoxen eher verstärkt, als ihn auszuräumen“ - ders., Le  concile au jour le jour, aa0., 47. Antonio Acerbi schreibt: „Die Anerkennung der Autorität der  Bischöfe über die Universalkirche zeigt sich [im Codex] in keinerlei Rechtsbestimmung, die  außerhalb der Autorität stünde. Diese bleibt ‚absolut‘ oder ‚reine Monarchie‘, wie man möchte“  - ders., Per una nuova forma del ministero fetrino, in: ders., (Hg.), Il ministero del papa in  prospettiva ecumenica, Milano 1999, 308.  17 LG 23 drückt einen dahingehenden Wunsch aus.  18 Obwohl sie journalistisch ist, scheint eine Bemerkung des Kardinal Schotte, des  Generalsekretärs der Bischofssynode, bezeichnend zu sein: „Die Bischöfe sind niemandem  Rechenschaft schuldig, außer dem Papst. Und der Papst hat niemandem Rechenschaft abzule-  gen als Jesus allein“, in: The Tablet, 17. November 2001, 1630.  19 Man benutzt diesen Ausdruck in seinem technischen Sinn nach der Definition von Henri  Morel als „politisches Regime, bei dem der Inhaber der an seine Person gebundenen Macht alle  Befugnisse in seiner Hand vereint und ohne jegliche Kontrolle herrscht“, in: Dictionnaire de  philosophie politique, hg. von Ph. Raynaud und S. Rials, Paris 1996, 1.  20 Der Sieg des Ultramontanismus beim I. Vaticanum, die erstmalige Festlegung des kanoni-  schen Rechts 1917, die Uniformierung der Liturgie (Abschaffung des gallikanischen Ritus), der  Theologie (Erfolg des „Denzinger“, antimodernistische Unterdrückung), des Klerus (allgemei-  ne Einführung des kleinen und großen Priesterseminars, ständiges Tragen der Standesklei-  dung) usw. bilden eine erhellende Parallele.  21 Obwohl er im II. Vaticanum nicht vorkommt, benutzt man diesen Begriff, um die Absicht  der Mehrheit zusammenzufassen.  22 Wolfgang F. Rothe hat diese Systematik scharfsinnig so beschrieben: „Sie beinhaltet die  Vorrangigkeit des Konzepts der Einzelkirche vor dem der Diözesankirche, des Episkopats in  der apostolischen Sukzesson über das Diözesanepiskopat und schließlich der Universalkirche  über die Partikularkirche“ - ders., Kanonistische Anmerkungen zum Verhältnis von Universalkir-  che und Partikularkirche, in: Forum Katholische Theologie 18 (2002), 224-232.  23 Dort liest man den folgenden Schwur: „Ich ..., ernannter Bischof von ... werde der heiligen  apostolischen römischen Kirche und dem höchsten Pontifex, dem Nachfolger des hl. Apostels  Petrus im Primat und Stellvertreter Christi, [...] stets treu ergeben und gehorsam sein. [...] Ich  werde darauf bedacht sein, die Rechte und die Autorität der römischen Pontifices (Päpste)  408werde der heiligen
apostolischen römischen Kirche und dem höchsten Pontifex, dem Nachfolger des Apostels
eIrus rimat und Stellvertreter Christi, | STEeTSs treu ergeben und gehorsam SeIN. ' Ich
werde darauf bedacht Sse1IN, die Rechte und die UTtOrTtAal der römischen Pontinces Päpste)

A



auszudehnen und verteidigen; ebenso die Vorrechte ihrer Gesandten und Statthalter (PFrOCU- VierzIg re
danachratores). | Ich werde den vorher jestgelegten Terminen oder iestgelegten Gelegenheiten

Rechenschait über meın pastorales Mandat beiım Heiligen St  S ablegen und nehme sehr DEINC
seine andate der Ratschläge und werde S1e m1T Eiler 1n die Lat umsetzen.“

24 eorg ler beendet se1ine Habilitationsschrift Die Rechtsstellung des Diözesanbischofs ach
dem Codex Turis Canonici DOTI 1983 (Forschungen ZUIU Kirchenrechtswissenschalft, S3Z)
Würzburg 2001, 376 Der Kanon 480 S1e Folgendes VOI': „Der Generalvikar und der Bischois-
vikar mussen den Diözesanbischolf über alle wichtigeren Amtsgeschäfte, einerle1 OD S1e noch
erledigen der bereits erledigt SiInd, unterrichten und dürfen niemals den Willen und die
Absicht des Diözesanbischoi{s handeln.“

25 Kıine nicht unbegründete e  C  Ng, vgl das nicht ausgeführte VO'  S März
1998, das beschließßt, alle 1n Polen gen rechtmälßig verheirateten griechisch-katholischen
Priıester 1n die 'aıne auszuwelsen und S1e durch Öölibatäre lateinische bi-rituelle Priester
ersetzen. ext 1n na 278-289

DIe päpstliche Approbationsiormel der Konzilsdokumente des IL Vatiıcanums hätte als
Vorlage dienen können: vgl 1useppe Alberigo, I/na CUM patribus, KEcclesia Spiritu Sancto edocta.
Melanges theologiques. Hommage Mgr. Gerard Philips, Gembloux 1970, 201-3

emäflß 412 des CCEO, der aus dem lateinischen eX iübernommen 1st, ilt „Alle
elix10sen Sind dem aps als ihrem OCAsten Oberen unterstellt, dem olge eisten S1e auch

des Gehorsamsgelübdes verpflichtet Sind... Mehr noch, 1008, „Der aps hat die
‚hberste Verwaltung und Verfügung über alle zeitlichen uter der Kirche“, Was präzisle
wird „Das Eigentum den zeitlichen Gütern der Kirche steht uınter der oObersten UTOrTTAa des
Papstes jener juristischen Person Z die die uTter rechtmäßig erworben Nal Die Festsetzung
eines Öchstwertes die Entäußerung eINes Kigentums hätte eine Formulierung vermeiden
können, die VOIl dem orthodoxen Onchtum alsc verstanden werden

28 Vgl Herve egrand, eveque ebarchial. Quelques evaluations ecclesiologiques et cumeniques
des Dti0oNSs systematiques du CCEO, 1n Ius vehiculum carıtatıs 2004, Tf 144

Diese CUTA cotidiana leitet iıch AaUus 340 ab
Zahlen aus den Umiragen den und dann 156 VO  = NNUATNILO Pontificio 1954 und 2004

der Kurie gyewidmeten Seiten Au{ etiwa 2500 Diözesen entfallen nunmehr etwa 2400 Kurlen-
mitarbeiter.

31 So erklärt die acht Dikasterien gemeinsame nstruktion über die 1l1tarbelr der gyläubigen
Lalen des TIeSTErS 1997) mi1t Schärie „die theologisch gyEeWISSeE Lehre und die jahr:
hundertealte TaxXls der Kirche, nach der der eINZ1g gültige Spender der Krankensalbung] der
Priester 15 i (Art. 9, 2) ach Antoine Chavasse, Etude SUr l’onction des infirmes dans /’Eglise
latine du 3€ siecle la reforme carolingienne, Lyon 1942, wurde sS1e oft VOIl einem Mitglied der
Familie VOrgeNOMMEN, und m1t einem VO  S Bischo{i gyesegneten O1

eine Insegnamenti erreichen jedes ınen Umfang zwischen 4000 1982 und 5000
Seiten 1988).

33 Eın Beispiel: Während die Entscheidung aruber den Gemeindepfarrern, bei Bedarti
m1t Unterstützung des Generalvikars, hätte überlassen können, antwortet der Päpstliche Kat

die uslegung der (Jesetzestexte 1992, als 1nes dubium bezüglich der Möglichkeit
Mädchen, als Messdienerinnen dienen, angefiragt wird, zustimmend, Was das TINZID

„nach den zuküniftigen Instruktionen des Heiligen uhls“ angeht. Vier Voraussetzungen
werden ausgeführt In 8306, 1994, 541-54°2

Die Schaffung der internationalen Theologenkommission 1969 hat nicht alle Erwartungen
erTült, ass Tuendam 1dem 1998) sich SEZWUNHECN sieht, „den Glauben der katholischen
Kirche die Irrtümer verteidigen, ]] insbesondere be1l denen, die ich ernsthafit mi1t
den Disziplinen der heiligen Theologie beschäftigen“ (Einleitungssatz|.



Das 35 Instructio de Synodis diocesanis agendis, I 4, 839, 1997, 706-727
Vatıcanum 306 Nr. „damıt ber diese Tätigkeit Iihres vereinten Hirtendienstes] die einzelnen

heute Bischöie rechtmäßig und verbindlich 1st, ist das Eingreifen der OCAHAsSten UTOTTA) der Kirche
eriorderlich, die durch das allgemeine ecC der durch besondere AÄAnordnungen esUuMMTeEe
Entscheidungen der Bischoifskoniferenz überlässt.“

Nr IV „Damıiıt die Lehraussagen der Bischoiskonierenz | ein authentisches
Lehramt darstellen und 1 Namen der Konierenz veröNnientlicht werden können, ist nNotwen-
dig, dass S1e VON den bischöfllichen Mitgliedern einmütig ge werden, oder dass s1e,
nachdem S1Ee 1n der Vollversammlung VOI elner wenigstens Zweidrittelmehrheit der Bischöfe,
die mit entscheidender Stimme Mitglieder der Konferenz SINd, gebilligt wurden, die recognitio
des Apostolischen Stuhls erhalten.“ Dies ist 1mM geltenden Recht die einzıge Forderung nach
Einmütigkeit.

38 Die recognitio des Heiligen Stuhls soll aulserdem sicherstellen, ass die „lehramtliche
ntwort“ der Bischö{ie „mögliche Aussagen des universalen Lehramtes nicht miıt Vorurteilen
belegt, sSondern diese vorbereıitet.“ (Nr. 22, Ende).

Miıt dieser Formulierung Se1 hier aller Kürze darauf hingewlesen, ass die hier analysıer-
ten Lehren nicht den Glauben als solchen betreffen, uch WE S1e N1IC. leicht
werden dürien.

ach Kardinal de a 1sSt 95  eıne als VOT der außerhalb aller Teilkirchen existierend
vermutete Univers.  che eiIn gyelst1ges Kons 1n ders., Les Eglises harticulieres dans

’Eglise universelle, Parıs 1971, Er hat Ssich darin beisplelsweise VOI den Kardinälen ongar
und sper bestätigt gyesehen.

41 So die Fulßnote VON Abpostolos UOS ‚AAS 90, 1998, 650) „Bekanntlic. 1bt viele
Bischöfe, die nicht die Leitung elner Teilkirche innehaben, aber doch bischöfliche Auigaben
wahrnehmen.“ S1e machen Prozent des Episkopats ausS, viele miıt absoluter Weihe, 'otz des

Kanons des Konzils VON Chalkedon.

Vgl Karl Delahaye, KEcclesia malter chez les Peres des frols remiers siecles (Unam Sanctam
46), Parıs 1964.

453 Der Titel „Mater et magıstra” aller Gläubigen bedeutet etwas anderes (vgl. Lateranense,
Z 4, Sn 236, und I1 Lyonense, can.1). Allein Clemens VI VOIl vignon (  ]

behauptete, dass ]1e römische lund nicht die universale| Kirche die Kirchen der Patriarchen,
Metropoliten, Kathedralen und aller Ränge aller Arten einsetzte, die ın ihrer Mitte existYeren.
Ihrem Hirten ınd Meister, dem römischen Pontiiex, STe die volle Verfügungsgewalt über alle
chen, kirchlichen Ränge, Dienste und uTter ZUM,  - Z1t. Rinaldıi, Annales (Ed Theiner,
,  )

44 Nr SS IHUSS immer klar bleiben Sa ass die universale, eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche nicht Schwester, sonderneraller Teilkirchen ist.“

45 An Anselm VOIL Havelberg, der ihm VON „ROom, der heiligsteneraller“ Spricht, antwortet
1ketas VOI Nicomedia 1450); „Wir verweigern der römischen Kıirche N1IC das T1Ma} unter
ihren Schwestern“, 1n 18, 12 und 1219; der Patriarch Johannes (Camateros antwortet
ebenso Innozenz II „Wo indest du, Aass Christus In den heiligen Evangelien gesagt hätte,
ass die Kirche der Römer eine allgemeine utter se1” | DIie Kıirche der Römer nımmt den
ersten Rang unter Schwestern e1N, die yleich Würde und VOIL demselben ater geboren
sind“, 214, 757

46 Von den dreißig Ekklesiologen, die sich diesem Thema yeäußert aben, zeıgte ıch e1in
einzıger überzeugt; die 1STe wurde hauptsächlich erstellt nach Arturo €0, Hriorita
della Chiesa universale sulla Chiesa particolare, 1n Antonianum 2002), 503-539

alter Kasper, Zur Theologie und Praxis des bischöflichen mtes, 1n Chreer Steins
(Hg Auf NEeuE Kirche Se1In. Wirklichkeiten Herausforderungen Wandlungen, München



1999, 32-48, hiler VierzZIg Jahre
danachMan Kindet 1ne ausgezeichnete Zusamenfassung dieser 1n rel Schritten ge:  en Debatte

1n Kilian McDonnell, The Ratzinger/Kasper Debate: The Iniversal Church and Local Churches, 1n
Theological Studies 2002), ÜTE SO}

40 Verlassen die allgemeinen Einschätzungen: In TrTankreıc. nehmen die Ordinationen se1t
Jahren ab Seit Jahren wird noch eın Priester PIO 1Özese Ordınıe: In weniger als

ehn Jahren werden ele höchstens och ehn Priester aben DIie ulirufe, ein universell
ges Modell erstellen, aben keinerle1 Wirkung gezeigt.

50 In Das eue 'olk (rottes. Entwürfe ZUT ERRlesiologie, Düsseldorf 19609, zeigt sich Joseph
Ratzinger Tür diese Perspektive auifgeschlossen (siehe die Seiten An143). In der MiaT die
Kolleg1alıtät des Codex VOI 1983, indem S1e das Bischoifskollegium VOIl der Gemeinschaft der
enabtrennt, e]lner nicht praktikablen Innovation, einem Kollegium VOL 4500 Bischöfen,
die mi1t eliner alschen Gleichrangigkeit ausgestattet Sind, die hne ezug ZU Gewicht und den
Problemen der en Sind erselbe Verlasser hatte VOIN vornherein die ıuniversale Konzep-
tion abgelehnt und bereits die „entscheidende Bedeutung”“ der reglonalen Kolleg1alität unter-
strichen, Wäas nicht national edeutet, vgl ders., collegialite, developpement theologique,
Guilherme Barauna (Hg.) L’Eglise de Vatican (Unam Aanctam 51 C) Parıs 1966 786

In diesem Sinne bat 1N. Silvestrini e1m Konsistorium 2001 „mehr Spielraum für
die Instanzen der Partikularkirche und mehr ertrauen 1n Ss1e; 1es 1st ein yutes Regleren
notwendig”, 1n Regno 2001), Z 363

Nachdem Hans Dombois zıt1ert hat mi1t der Aussage: „Kircheneinheit und ınheitskirche
widersprechen einander nach der gyeschichtlichen Ng sehr, der 1ypus der
Einheitskirche nicht der 1ypus der Kirchene!l:  eıit se1in kann  S (Hans Dombois, Geschichtliche
Kirchenspaltung und Einheitsproblematik, 1n Martın Roesler/Oscar Cullmann |Hg.] egegnung
der Christen. Festschrift Karrer Stuttgart 395) kann Joseph zınger selber schrei-
ben „Das zentralstaatliche Bild, das die atholische Kıirche bis Z Konzil hıin Dot, ertflieist
N1C. einfachhin schon aus dem Petrusamt | Das einheitliche Kirchenrecht, die einheitliche
x  g1e, die einheitliche Besetzung der Bischoi{fsstühle VOI der römischen Zentrale Aaus alles
das Sind Dinge, die nicht notwendig miıt dem 1T1Mal als olchem gegeben sind“ zınger, Das
eue olR (rottes, aaQ., 147 Er verwelst erneut auf Dombois Z

AÄus dem Französischen übersetzt VOIl Uwe Hecht


